
•	 Frische und genießbare Lebensmittel
•	 Ernteüberschüsse
•	 Das Mindesthaltbarkeitsdatum  

darf überschritten werden,  
nicht aber das Verbrauchsdatum

•	 Eingekochtes (frisch abgefüllt,  
gut verschlossen und mit Inhalt und 
Herstellungsdatum versehen)

•	 Rohes Fleisch und roher Fisch
•	 Angebrochene Packungen
•	 Lebensmittel, die offensichtlich  

schon verdorben sind

www.offener-kuehlschrank.at

Verzehr in eigener Verantwortung!

Was darf  
in den 

Kühlschrank?

Was darf nicht  
in den  

Kühlschrank?


